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1. Einführende Hinweise

• Grundsätzliche Pflicht eines zuverlässigen Gewerbetreibers, sich über seine 

gewerberechtlichen Betreiberpflichten selbstständig zu informieren!

• Achtung! → Vorschriften ändern sich ständig! 
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1. Einführende Hinweise

Hilfreiche Seiten für Abruf aktueller Infos, Rechtsgrundlagen, 
Hygienekonzepten, Inzidenz-Zahlen:

https://www.stmgp.bayern.de/

https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/

www.stadt.bamberg.de bzw. örtliche Behörden

Für Detailfragen im Einzelfall bietet die Corona-Hotline der Staatsregierung 
unter https://www.bayern.de/service/coronavirus-in-bayern-informationen-auf-
einen-blick/wichtige-coronavirus-hotlines/ Hilfe an!
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1. Einführende Hinweise

• Bei rechtlichen Einzelfragen und Streitigkeiten mit Kunden ist der Anwalt 

der richtige Ansprechpartner!

• Eine Rechtsberatung kann und darf die Stadt Bamberg als Behörde nicht 

leisten!
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2. Pflichten der Gewerbetreibenden nach

7. BayIfSMV

• Pflichten nachlesbar in den §§ 12 – 16 der 7. BayIfSMV

• Wichtige Pflichten u.a.

 Erstellung eines Hygienekonzepts 

 Vorzeigen des Hygienekonzepts bei Aufforderung durch Ordnungsamt

 Sicherstellen der Einhaltung des 1,5 m – Abstandes zwischen Personen

 Maskenpflicht für Personal (Ausnahmen bei geeigneten Schutzwänden)

 Sicherstellung eines Kunden-Raumverhältnisses von 1 Person/10m²

 Bewirtung nur am Tisch
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3. Sanktionierung von Verstößen gegen 

Vorschriften der 7. BayIfSMV

• Gemäß § 28 der 7. BayIfSMV können bestimmte fahrlässige oder 

vorsätzliche Verstöße als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden.

• Diese Ordnungswidrigkeiten sind bußgeldbewehrt. 

• Bußgeldkatalog auf https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus

7

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus


3. Sanktionierung von Verstößen gegen 

Vorschriften der 7. BayIfSMV

• Wichtig: ein Verstoß der Kunden gegen die Maskenpflicht in 

Betriebsräumen stellt eine gemäß 7. BayIfSMV

bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit der Kunden dar, nicht der 

Betreiber!

• Aber: ein zuverlässiger Gewerbetreibender hat 

Ordnungswidrigkeiten in seinen Betriebsräumen 

entgegenzuwirken. 
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4. Fall „Maskenverweigerer“ 

Kunde K betritt ohne Mund-Nasen-Bedeckung einen Drogerie-Markt, obwohl an der 
Eingangstür gut erkennbar ein Schild angebracht ist mit der Aufschrift „Zutritt für 
Kunden nur mit Mund-Nasen-Maske!“. Bereits im Eingangsbereich des Geschäftes 
wird er von dem Mitarbeiter M des Marktes angesprochen und darauf hingewiesen, 
dass er aufgrund der geltenden Corona-Vorschriften eine Maske aufsetzen müsse. 
Andernfalls müsse er den Laden verlassen. K versichert glaubhaft, dass ihm das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar ist. Er sei 
daher von der Trageverpflichtung befreit. Er hätte deshalb einen Anspruch darauf, auch 
ohne Maske in dem Laden einkaufen zu gehen. M holt daraufhin den Geschäftsführer 
G. Dieser erklärt K, dass er ihm zwar durchaus seine Krankheit glaube, dass er ihn aber 
leider zum Schutz der anderen Kunden und der Mitarbeiter und zur Eindämmung der 
Verbreitung des Corona-Virus trotzdem nicht reinlassen könne. K ist empört und schreit 
lauthals: „Ich lasse mich nicht diskriminieren, ich bleibe hier, solange es mir passt!“ Er 
meint auch, dass G ihm den Zutritt nicht verweigern dürfe, da das Geschäft doch 
grundsätzlich jedem offen stehe. Trotz mehrfacher höflicher Aufforderung des G, doch 
bitte den Laden zu verlassen, weigert sich K, zu gehen. Schlussendlich wird er von M 
am Arm aus dem Laden begleitet. K droht dem G wild gestikulierend, dass dies noch 
ein Nachspiel haben und sein Anwalt diesem die Hölle heiß machen werde. Dann stapft 
er wutentbrannt davon.
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4. Fall „Maskenverweigerer“

Durfte Geschäftsführer G dem Kunden K den Zutritt 

zum Laden verweigern?

10



4. Fall „Maskenverweigerer“

Antwort:

Grundsätzlich Ja
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4. Fall „Maskenverweigerer“

Begründung:

• Verweigerung des Zutritts beruht auf dem Hausrecht des Geschäftsinhabers 

G, ausgeübt durch M 

• Das Hausrecht des G leitet sich aus Besitz-/Eigentumsrecht ab.1
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4. Fall „Maskenverweigerer“

• G hat gerade kein generelles Einverständnis zum Betreten der 

Geschäftsräume durch den öffentlichen Personenverkehr erteilt (wie G dies 

unterstellt). Durch das Aufhängen des Schildes „Zutritt…nur mit Maske“ 

hat G hinreichend deutlich erkennen lassen, dass er nur Besucher mit 

Maske im Laden haben will. Er hat sich folglich gerade für Besucher 

deutlich erkennbar das Recht vorbehalten, Kunden ohne Maske den Zutritt 

zum Laden zu verweigern.2 

• Generelles Einverständnis kann sich auch nur auf rechtstreue Kunden 

beziehen  generelle Maskenpflicht
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4. Fall „Maskenverweigerer“

• Hausrecht eröffnet dem G die Möglichkeit, im Rahmen der Gesetze im 
Einzelfall zu entscheiden, wem er Zutritt gestattet und wem nicht.3

• Zwar ist grundsätzlich Begrenzung des Hausrechts durch Gesetze, Rechte 
Dritter4 oder vertragliche Bindung5 möglich.

• Hier aber keine solche Begrenzung gegeben; es bestehen keine 
Zutrittsansprüche des K !

• Vielmehr sprechen Regelungen aus 7. BayIfSMV (Maskenpflicht d. 
Kunden) für eine mittelbare Einschränkung des Hausrechts dahingehend, 
dass Einlass nur mit Maske erfolgen soll.
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4. Fall „Maskenverweigerer“

1. kein Zutrittsanspruch des K aus dem § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 7. 

BayIfSMV ableitbar (Argument des K „…Anspruch darauf, auch 

ohne Maske in dem Laden einkaufen zu gehen“ nicht belastbar!)

Arg. : Regelung befreit nur vom öffentlich-rechtlichen Maskenzwang, hat 

aber keine unmittelbare Wirkung auf Rechtspositionen/-verhältnisse 

Privater untereinander!

15



4. Fall „Maskenverweigerer“

2. kein Zutrittsanspruch nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG i.V.m. § 21 AGG 

– Maskenverweigerung wegen Krankheit = Anspruch (-)

Arg.: Ungleichbehandlung wegen Krankheit nicht von § 1 AGG 

umfasst6

16



4. Fall „Maskenverweigerer“

• Bei Maskenverweigerern wegen Behinderung = Anspruch 

grundsätzlich (-), da 

– sachliche Gründe für die mittelbare Ungleichbehandlung 

gegeben

– Zutrittsverweigerung meist auch erforderlich und 

angemessen
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4. Fall „Maskenverweigerer“

• sachliche Gründe für die mittelbare Ungleichbehandlung gemäß § 20 

Abs. 1 S.1, S. 2 Nr. 1 AGG gegeben: 

 Schutz von Mitarbeitenden und übriger Kundschaft vor 

Neuinfektion 

 Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus

 Spannungsverhältnis: 

Schwierigkeit der Glaubhaftmachung/Überprüfung der 

Maskenpflichtbefreiung <-> zuverl. Gewerbetreibender
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4. Fall „Maskenverweigerer“

• Allerdings muss die ausnahmslose Durchsetzung der Maskenpflicht auch 

aufgrund der Situation vor Ort und bei Abwägung der Interessen aller 

Beteiligten insgesamt angemessen sein. 

→ Hier wird man je nach Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen 

und u. U. auch Ausnahmeregelungen von Inhabern verlangen dürfen 

(gerichtliche Überprüfung im Einzelfall abzuwarten).

→ Aber: dies wird sich auf besondere Ausnahmefälle beschränken!
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4. Fall „Maskenverweigerer“

→ Kompromissvorschlag der Antidiskriminierungsstellen: Für Kunden, 

die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, werden frisch 

desinfizierte Visiere für die Dauer ihres Einkaufs angeboten.7
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5. Durchsetzung des Hausrechts

• Notwehr gemäß § 227 BGB8 in Form von erforderlichem und 

angemessenem körperlichem Zwang gegen Maskenverweigerer 

im Laden gerechtfertigt9; ratsam Polizei hinzuzuziehen

• Hausverbot aussprechen
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6. Anmerkung

• Der vorgehende Inhalt gibt nur Rechtsmeinungen der Autoren wieder.

• Die Autoren erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.

• Komplexität und Heterogenität möglicher Fallkonstellationen verhindern 

eine pauschalisierte Beurteilung und ersetzen keine Rechtsberatung im 

Einzelfall.

• Der Vortrag basiert auf dem Rechtsstand des 27.10.2020.
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